
Zur Erinnerung
an Sigmund Schwarz, Frida Schwarz geb. Cohen, Therese Schwarz

Sigmund Schwarz wurde am 3. Juni 1860 in München geboren. Im Jahr 
1892 heiratete er Frida Cohen aus München, geboren am 26. Dezember 
1866. Die Tochter Therese wurde dort am 6. März 1893 geboren, ihr Bruder 
Wilhelm 1894. Die Familie zog etwa 1900 nach Worms.

1920 heiratete Therese ihren evangelischen Ehemann. Zwei Söhne wurden 
geboren: Emil 1921 und Claus 1925. Therese ließ sich als Zahnärztin nie-
der, ihre Praxis florierte. 

Etwa 1934 waren Thereses Eltern zu ihr nach Wiesbaden gezogen in der 
Hoffnung, den Schikanen der Nazis eher entgehen zu können als in der 
Kleinstadt Worms. Um ihrer Familie diese Schikanen zu ersparen, ließ sich 
Therese 1936 scheiden. Einer der Söhne schreibt nach dem Krieg:  
„Meinem Vater wurden behördliche Aufträge nach erfolgter Ehescheidung 
zugesichert …“

Therese betrieb ihre Auswanderung, jedoch ohne Erfolg. Ihr Bruder Wil-
helm, Zahnarzt wie sie, emigrierte mit seiner Frau 1939 in die USA.

Im Jahr 1938 wurde das Vermögen der Eltern Schwarz beschlagnahmt, 
sie mussten hohe diskriminierende Abgaben zahlen und waren schließlich 
kaum noch dazu in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Frida 
Schwarz schrieb daraufhin im November 1939 an die Devisenstelle: „Zum 
Lebensunterhalt müssen wir … vom Kapital zehren. Bei sparsamster Ver-
wendung wird es noch etwa 4 Jahre reichen, wenn wir dann noch leben, 
fallen wir der Wohlfahrt anheim … Der Wohlfahrt möchten wir aber nicht 
anheim fallen.“

Als Ende August 1942 
der Befehl kam, sich 
am 29. August in der 
Synagoge in der Fried-
richstraße einzufinden, 
zur „Gemeinschaftsun-
terbringung außerhalb 
des Altreichs“, nahm 
sich Frida Schwarz an 
diesem 29. August 
1942 das Leben. Sig-
mund Schwarz lag zu 
dieser Zeit nach einer 
Darmkrebsoperation im 
Krankenhaus, an der er 
am 15. Dezember 1942 
starb.

Therese Schwarz betreute die Deportationsopfer in der Synagoge und am 
Güterbahnhof und hat auf Verlangen Veronal ausgegeben. Im Februar 
1943 wurde sie mit anderen noch in Wiesbaden verbliebenen jüdischen 
Bürgern nach Frankfurt deportiert, in den Hermesweg 5-7. Die Fahrt muss-
ten die Opfer selbst bezahlen. Im Hermesweg führte sie ihre Praxis weiter, 
bis das Haus bei einem Bombenangriff zerstört wurde und damit auch ihre 
gesamte Praxis. Am 18. Oktober 1943 hat sie sich das Leben genommen.

Die Nürnberger 
Gesetze

Die Nürnberger Gesetze 
vom 15. September 
1935 bestanden aus dem 
„Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre“, Blut-
schutzgesetz genannt, 
dem Reichsbürgergesetz 
und dem Reichflaggenge-
setz.
Letzteres verbot es Juden, 
die Reichs- und National-
flagge zu hissen.
Die eigentlichen Rassen-
gesetze, Blutschutz- und 
Reichsbürgergesetz, ver-
boten Eheschließungen 
und außerehelichen 
Geschlechtsverkehr zwi-
schen Juden und Nicht-
juden zur „Reinhaltung“ 
des „deutschen Blutes“. 
Vom 1. Januar 1936 an 
durften Juden auch keine 
„deutschblütigen“ Dienst-
mädchen unter 45 Jahren 
mehr beschäftigen.
Das Reichsbürgerge-
setz bestimmte, dass nur 
„Staatsanghörige deut-
schen oder artverwand-
ten Blutes“ Reichsbürger 
sein konnten. Infolgedes-
sen verloren Juden alle 
öffentlichen Ämter, ebenso 
wie das politische Wahl-
recht. Im Juli 1938 wur-
de jüdischen Ärzten und 
Anwälten die Zulassung 
entzogen. So auch There-
se Schwarz, die sich von 
nun an „Zahnbehandle-
rin“ nennen musste.
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